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STELLUNGNAHME 

 

Amt der Burgenländischen Landesregierung 

post.gs-vd@bgld.gv.at 

 

 

       Wien, am 15. März 2017 

DS 

 

 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Burgenländische 

Tourismusgesetz 2014 geändert wird 

 

Sehr geehrter Herr Landesrat MMag. Petschnig,  

 

die Österreichische Hoteliervereinigung vertritt die Interessen von mehr als 1350 Top-Hotels 

in Österreich und begrüßt die geplanten Änderungen im Burgenländischen Tourismusgesetz 

betreffend die Ortstaxe. Durch die explizite Meldepflicht der Diensteanbieter zu den bei 

ihnen registrierten Unterkünften kommt es zu einer Gleichstellung bei der Ortstaxenpflicht 

mit Hotels. Alle Gäste einer Urlaubsdestination sollen gleichermaßen ihrer Abgabenpflicht 

nachkommen. Durch diese Anpassung des Tourismusgesetzes an die technischen 

Veränderungen und das Buchungsverhalten der Gäste kann die Durchsetzung der 

Ortstaxenpflicht zukünftig besser erreicht werden. 

 

Einige Bundesländer haben bereits ähnliche Regelungen getroffen, wir freuen uns, dass das 

Burgenland bei den Vorreitern dabei ist und hoffen, dass die Gesetzesänderung zügig 

beschlossen und bald angewendet wird. 

Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Stellungnahme und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 
ÖSTERREICHISCHE HOTELIERVEREINIGUNG 
 
 
 
 

   
  

Dr. Markus Gratzer 
Generalsekretär 

  
 

 


